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Beschlussvorlage Merzen 

 

Vorlage Nr.: ME/502/2026 

 

Bezeichnung Schule Merzen 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Planen, Bauen, Umwelt und Entwicklung 17.06.2026 öffentlich Vorberatung  
Verwaltungsausschuss  nicht öffentlich Vorberatung  

Gemeinderat Merzen  öffentlich Entscheidung  

 
 
Sachverhalt: 

Die Straßenbezeichnung für die Turnhalle und Schule in Merzen lautet „Am Schulhof 
1“ und „Am Schulhof 2“. Im Zuge des Baues des Dorfcampus wurde seitens der 

Verwaltung mit Bürgermeister Christof Büscher über eine Änderung der 
Straßenbezeichnung nachgedacht. 
 

Begründung: 
Die bisherige Straßenbezeichnung führt in der Praxis wiederholt zu Verwechslungen 

mit der Schule in Neuenkirchen, die über die gleiche Straßenbezeichnung und 

Hausnummer sowie über die gleiche Postleitzahl verfügt. Dadurch kommt es 

insbesondere bei der Orientierung von Besucherinnen und Besuchern sowie bei der 

Anfahrt von Versorgungs-, Rettungs- und Einsatzfahrzeugen zu Unsicherheiten. Eine 

eindeutige und von den umliegenden Ortsteilen klar unterscheidbare 

Straßenbenennung ist erforderlich, um die Schule schneller und zweifelsfrei 

auffindbar zu machen. Die Umbenennung dient damit der öffentlichen Sicherheit, der 

besseren Orientierung und der Verbesserung der Erreichbarkeit im Einsatzfall. 

Eine Umbenennung von Straßen ist nach den kommunalrechtlichen Vorgaben 

zulässig und steht im Ermessen der Gemeinde; das Benennungsrecht umfasst 

ausdrücklich auch die Änderung bestehender Straßennamen.  

Als Vorschlag für die neue Straßenbezeichnung stände „Am Dorfcampus 1“ für die 
Schule und „Am Dorfcampus 2“ für die Sporthalle zur Wahl.  

 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Straße „Am Schulhof“ 49586 Merzen wird in „Am Dorfcampus“ 49586 Merzen 

umbenannt. 



Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Bekanntmachungen, Mitteilungen 

und Folgemaßnahmen einzuleiten. 

Die Verwaltung wird ferner beauftragt, die betroffenen Stellen, insbesondere Schule, 

Rettungsdienste, Feuerwehr, Post und Navigationsdienste, entsprechend zu 
informieren.  
 

 
 


